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Betreff: Anforderung   einer  Zweitschri�   einer  verlorenen  Betriebserlaubnis   bzw.  verlorener 
Zulassungsdokumente für  KRONE-Fahrzeuge

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie möchten bei uns eine Zweitschrift von Fahrzeugpapieren für ein KRONE-Fahrzeug anfordern.

Gemäß den Pflichten, die uns das Kraftfahrt-Bundesamt im Rahmen der Bestimmungen für ABE-
Inhaber auferlegt hat, müssen wir Sie auffordern, uns erst nachzuweisen, dass der Betrieb des 
Fahrzeuges nicht verboten bzw. die verloren gemeldeten Fahrzeugpapiere nicht von einer Behörde 
eingezogen worden sind.

Bitte füllen Sie dazu die nachfolgende Bescheinigung aus und lassen Sie diese an der für Ihren 
Wohnsitz zuständigen Zulassungsstelle oder einer Polizeidienststelle unterzeichnen.

Sobald wir die unterzeichnete Bescheinigung von Ihnen per Post, Fax: 05977 935 89 6031 oder E-Mail:  
mbk.zulassungsberatung@krone.de erhalten haben, werden wir Ihnen die Zweitschrift der 
jeweiligen Fahrzeugpapiere ausstellen und zusenden. Dazu senden Sie uns bitte auch ein Foto vom  
Typenschild und von der Fahrzeugidentnummer im Rahmen (in Fahrtrichtung vorne rechts 
eingeschlagen) mit.

Bitte beachten Sie, dass wir für die Erstellung jeder Zweitschrift eine Aufwandsvergütung berechnen. 
Für Zweitschriften von ABE, TÜV-Gutachten oder CoC (EU-Übereinstimmungsbescheinigung) werden 
Kosten in Höhe von 100 € (plus MwSt.) berechnet. Eine Herstellerbescheinigung oder ein neues  
Typenschild werden mit 50 € (plus MwSt.) berechnet. 

Mit freundlichen Grüßen

Maschinenfabrik
Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Vertrieb Innendienst

http://www.krone.de/
mailto:info.ldm@krone.de
mailto:mbk.zulassungsberatung@krone.de


Absender: 

Zurück an: Name: 

Maschinenfabrik Straße: 
Bernard KRONE GmbH & Co. KG 
Heinrich-Krone-Straße 10 PLZ, Ort: 

48480 Spelle Tel.: 
Vertrieb Innendienst (für ggf. notwendige Rückfragen) 

B E S C H E I N I G U N G 

Hiermit bescheinigen wir dem Fahrzeughalter: 

Name: 

Straße: 

PLZ, Ort: 

Tel.: 
(für ggf. notwendige Rückfragen) 

dass der Betrieb des Fahrzeuges: 

Hersteller: Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG 

Typ: 
(siehe Typenschild/Fabrikschild) 

Fahrzeug-Ident.-Nr.:  
(siehe Typenschild und/oder vorne rechts im Rahmen eingeschlagen) 

Baujahr:  
(falls bekannt) 

nicht verboten bzw. die verloren gemeldeten Fahrzeugpapiere/ABE nicht eingezogen wurden. 
Gegen die Ausstellung einer Zweitschrift der Fahrzeugpapiere/ABE für das oben benannte 
Fahrzeug haben wir keine Bedenken. 

.......................................................... .......................................................... 
Ort, Datum Stempel, Unterschrift 

von der Polizei oder Zulassungsbehörde 

Bemerkungen: 
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